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A. Bekanntmachungen des Landkreises 

B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und
Zweckverbände 

13.

SATZUNG
der Stadt Geestland, Landkreis Cuxhaven,

zum Bebauungsplan Nr. 40 „Hof Eckhoff“ - Erste Änderung, 
Ortschaft Bad Bederkesa vom 18. Dezember 2017

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 in Verbindung mit § 13 a Bauge-
setzbuch (BauGB) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Geestland
den Bebauungsplan Nr. 40 „Hof Eckhoff“ – Erste Änderung, Ortschaft
Bad Bederkesa, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehen-
den textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bau-
vorschriften, als Satzung beschlossen.

Geestland, den 18. Dezember 2017 Stadt Geestland
(L.S.) Der Bürgermeister

Krüger

Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 40 „Hof Eckhoff“ – Erste Ände-
rung, Ortschaft Bad Bederkesa, ist im nachfolgenden Übersichtsplan um-
randet dargestellt.

Der Bebauungsplan und seine Begründung können gemäß § 10 Abs. 3
BauGB im Rathaus 2 der Stadt Geestland, Bad Bederkesa, Am Markt 8,
27624 Geestland, während der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 40 „Hof Eck-
hoff“ – Erste Änderung, Ortschaft Bad Bederkesa, in Kraft.

Hinweise

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird die Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, Abs. 2a und Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten
Vorschriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Geestland unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden ist.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprü-
che für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Plan und
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. Ent-
schädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermö-
gensfragen.

Geestland, den 18. Dezember 2017 Stadt Geestland
Der Bürgermeister

Krüger

14.

HAUSHALTSSATZUNG
der Samtgemeinde Land Hadeln, Landkreis Cuxhaven,

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. Seite 576) in der
derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Land Hadeln in
seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2018 und 2019 beschlossen:
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§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2018 2019

1.1 der ordentlichen Erträge auf 31.413.900 € 31.306.600 €

1.2 der ordentlichen Aufwendungen 31.170.600 € 30.902.300 €

1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 0 €

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2018 2019

2.1 der Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.044.800 € 29.964.700 €

2.2 der Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 28.606.100 € 28.652.700 €

2.3 der Einzahlungen 
für Investitionen auf 2.503.100 € 2.085.200 €

2.4 der Auszahlungen 
für Investitionen auf 4.773.300 € 6.874.000 €

2.5 der Einzahlungen 
für Finanzierungstätigkeit auf 2.270.200 4.788.800 €

2.6 der Auszahlungen 
für Finanzierungstätigkeit auf 1.014.000 1.040.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren
2018 und 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2018 auf 2.270.200 € und für
2019 auf 4.788.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Haushalts-
jahr 2019 wie folgt festgesetzt.

für 2020: 6.150.000 €

für 2021: 1.550.000 €

für 2022: 1.300.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2018
und 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf jeweils 4.900.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird für die Haushaltsjahre 2018
und 2019 auf jeweils 48 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsge-
meinden der Samtgemeinde Land Hadeln festgesetzt.

§ 6

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten
als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn sie im Ein-
zelfall den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen.

Otterndorf, den 19. Dezember 2017 Samtgemeinde Land Hadeln
Zahrte

(L.S.) Samtgemeindebürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung der Samtgemeinde Land Hadeln,
Landkreis Cuxhaven, für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Die nach den §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember
2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48), und § 111 Abs. 3 NKomVG in
Verbindung mit § 15 Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über den Fi-
nanzausgleich (NFAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 14.
September 2007 (Nds. GVBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 46), erforderliche Geneh-

migung ist durch den Landkreis Cuxhaven am 19. Januar 2018 unter dem
Aktenzeichen 15 2 9 0 01 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit
vom 5. bis 13. Februar 2018 während der Dienststunden zur Einsichtnah-
me bei der Samtgemeinde Land Hadeln im Rathaus Otterndorf, Markt-
straße 21, 21762 Otterndorf, öffentlich aus.

Otterndorf, den 1. Februar 2018 Samtgemeinde Land Hadeln
Der Samtgemeindebürgermeister

Zahrte

15.

WIDMUNG
von Straßen

in der Gemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven

Gemäß § 6 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) vom 24. September
1982 (Nds. GVBl. S. 359) in der zurzeit geltenden Fassung werden die
nachfolgend aufgeführten Erschließungsanlagen mit sofortiger Wirkung
dem öffentlichen Verkehr gewidmet.

1. Am Neumarkt

Anfangspunkt: Kreisverkehrsanlage Hagen-Ost

Endpunkt: Südliche Grundstücksgrenze 
des Grundstücks „Am Neumarkt 1“

Länge: 177 m

Eigenschaft: Ortsstraße

Träger der Straßenbaulast: Gemeinde Hagen im Bremischen

Die Straße umfasst die Flurstücke Gemarkung Hagen, Flur 14, Flur-
stücke 14/6 und 50/2 und Flur 3, Flurstück 141/5

2. Gebrüder-Grimm-Weg

Anfangspunkt: Siebenbergsweg

Endpunkt: a) Am Bergring
b) Wendehammer

Länge: 292 m

Eigenschaft: Ortsstraße

Träger der Straßenbaulast: Gemeinde Hagen im Bremischen

Die Straße umfasst die Flurstücke Gemarkung Hagen, Flur 13, Flur-
stücke 19/13, 18/42 tlw., 19/22 und 19/38

3. An den Wallhecken

Anfangspunkt: Forstweg

Endpunkt: a) Grundstück An den Wallhecken 9
b) Regenwasserrückhaltebecken

Länge: 160 m

Eigenschaft: Ortsstraße

Träger der Straßenbaulast: Gemeinde Hagen im Bremischen

Die Straße umfasst die Flurstücke Gemarkung Lehnstedt, Flur 3,
Flurstücke 223/6 tlw. und 158/4

Es erfolgt eine Aufnahme in das Straßenbestandsverzeichnis der Gemein-
de Hagen im Bremischen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage beim Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4a, 21682 Stade entwe-
der schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
dieses Gerichts oder nach Maßgabe der Niedersächsischen Verordnung
über den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz (Nds. ERVVO-Jus-
tiz) in der jeweils gültigen Fassung durch Einreichung elektronischer Do-
kumente erhoben werden.

Hagen, den 05. Dezember 2017 Gemeinde Hagen im Bremischen
Wittenberg

(L.S.) Bürgermeister


